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Preisanordnung Nr. 4247.
— Polygraphische Erzeugnisse und Erzeugnisse der 

Papier- und Pappenverarbeitung, deren Preise in 
den sonstigen Preisanordnungen der 

Industriepreisreform nicht geregelt sind —

Vom 1. Oktober 1966

§ 1
(1) Die Bestimmungen dieser Preisanordnung gelten 

für Erzeugnisse und Leistungen der in der Anlage auf
geführten Warennummern. Die angegebenen Waren
nummern beruhen auf der 4. Auflage des Allgemeinen 
Warenverzeichnisses einschließlich der Ergänzungen 
und Berichtigungen Nr. 1 bis 7 — Stand 1. Januar 1965.

(2) Diese Preisanordnung regelt Industriepreise (Be
triebspreise, Industrieabgabepreise) für die Industrie
betriebe und andere Gewerbebetriebe. Die Inkraftset
zung dieser neuen Industriepreise führt zu keiner Ver
änderung der Einzelhandelsverkaufspreise und der 
Preise für Leistungen für die Eevölkerung.

(3) Soweit in den Preisbewilligungen, die auf der 
Grundlage dieser Preisanordnung erteilt werden, Ein
zelhandelsverkaufspreise für die Bevölkerung enthalten 
sind, werden damit keine neuen Einzelhandelsverkaufs
preise in Kraft gesetzt. Diese Einzelhandelsverkaufs
preise stellen nur eine Zusammenfassung der bereits 
geltenden, bis zum 11. Juli 1966 in Kraft gesetzten 
Einzelhandelsverkaufspreise zum Zwecke der besseren 
Übersicht dar.

§2
(1) Die Industrieabgabepreise und Einzelhandelsver

kaufspreise für die Erzeugnisse und Leistungen gemäß 
§ 1 werden durch die zuständigen Preisbildungsorgane 
in Preisbewilligungen festgesetzt. Die Preisbewilligun
gen werden den Betrieben durch die Preisbildungs
organe übermittelt.

(2) Soweit Erzeugnisse und Leistungen gemäß § 1 pro
duziert bzw. durchgeführt werden und den Betrieben

hierfür bis zum 1. Dezember 1966 keine Preisbewilli
gungen mit den ab 1. Januar 1967 geltenden Preisen 
vorliegen, sind die Betriebe verpflichtet, entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen Preisanträge beim zu
ständigen Preisbildungsorgan bis zum 15. Dezember 
1966 einzureichen.

(3) Die Verpflichtung der Herstellerbetriebe, Preis
anträge zu stellen, gilt auch für neue Erzeugnisse, die 
nach Inkrafttreten dieser Preisanordnung hergestellt 
werden.

(4) Die Preise gemäß Abs. 1 dürfen von den Betrie
ben der volkseigenen Wirtschaft einschließlich des 
volkseigenen Handels weder über- noch unterschritten 
werden. Von den nichtvolkseigenen Betrieben ein
schließlich des nichlvolkseigenen Handels dürfen die 
Preise gemäß Abs. 1 nicht überschritten werden. Ge
setzliche Bestimmungen über die Berechnung von Preis
zuschlägen und die Gewährung von Preisabschlägen 
bleiben unberührt.

(5) Die Sätze der Produktionsabgabe, der Dienstlei- 
stungsabgabe und der Verbrauchsabgaben werden den 
Betrieben auf den Preisbewilligungen bekanntgegeben.

§3
(1) Die Preise gemäß § 2 gelten für Erzeugnisse und 

Leistungen entsprechend den auf den Preisbewilligun
gen angegebenen TGL, Gütemerkmalen, technischen 
Ausführungen und Gütezeichen.

(2) Preiszu- und -abschläge, die sich auf Grund der 
Festlegungen gemäß Abs. 1 ergeben, werden auf den 
Preisbewilligungen bekanntgegeben.

§4
(1) Die in dieser Preisanordnung bzw. in den Preis

bewilligungen gemäß §2 Abs. 1 auf geführten Handels
spannen regeln nur die ökonomischen Beziehungen zwi
schen der Industrie, dem Großhandel und dem Einzel-


